
 

 

Überwachungsbericht für E-Anlagen1 

Stammdaten 

Gen.-Behörde [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] 374 Landratsamt Neustadt a.d. WN     

Überw.-Behörde  [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] 374 Landratsamt Neustadt a.d. WN     

Betreiber [Name] 595° Solutions GmbH           (vormals  Schulte & Schmidt GmbH & Co. KG) 

Standort 

[Bezeichnung] Leichtmetallgießerei            (Aluminium + Magnesiumlegierungen) 

[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] Flosser Straße 53    92696 Flossenbürg 

EMAS [X]     ISO 14001 ff (+) [X] X  

Anlage 
[Bez.] Gießerei für Nichteisenmetalle  

[4.BImSchV]2, [IE-RL]2 Nr. 3.8.1 des Anhangs der 4. BImSchV Nr. 2.5 b) des Anhangs 1 der IE-RL 
  

Überwachung 

Grund (ggf. Anm.) 
Regelüberwachung [X] X Turnus [Monate] 12  

Anlassüberwachung [X] X Art des Anlasses: Werksschließung Jahreswechsel 2024-2025  

Termin (ggf. Anm.) Datum [tt.mm.jj] 15.10.2024 angekündigt [J/N] J  

Prüfumfang umfassend [X]      

§§ 52 und 52a BImSchG Schwerpunkte [X] X Aktueller Betrieb und Ablauf der Werksschließung 

Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X] X     

Prüfgrundlage (ggf. Anm.) Bescheid(e), Anzeige(n) [X] X 
Besch. v. 16.07.1999 (Az.: 43-824-14/97) und Anzeigen  § 15 BImSchG 
vom  18.01.2023 i.V. mit 25.06.2021   

  Anforderungsliste [X]       

  Schwerpunktprogramm [X]       

Ergebnis Mängel [J/N] J Anordnung [X]   Stilllegung [X]   
  

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen 

Mangel Maßnahme 
gesetzter 
Termin 

Behebung / Überprüfung erfolgt ... 

durch (Organisation) am 

Betrieb der 2 Striko-Schachtschmelzöfen  mit Heizöl 
weicht ab von Anzeige nach §15 BImSchG vom 
25.06.2021 bzgl. seinerzeit vier neu aufzustellender 
Schmelztiegelöfen.   
 

Wegen bevorstehender Werksschließung ist 
jedoch keine gutachterliche Äußerung mehr 
zur Klärung der Frage hinsichtlich  wesentli-
cher Änderung im Sinne des § 16 BImSchG 
erforderlich. 

--- 
 
 
 
 
--- 

  



 

 

Die Höhe von 20 m über Erdgleiche wurde bei den 
Kaminen der Schmelztiegelöfen (Verbrennungsab-
gase / Abluft über Schmelze) noch nicht umgesetzt. 

Maßnahme ist nicht mehr erforderlich, da sie 
in Anbetracht der bevorstehenden Werks-
schließung unverhältnismäßig wäre.  

 
 

 

 
 

1Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV 2Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL 
 


